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So what? Warum sollte es von Interesse sein, ob der/die (ehemalige) Vorsitzende der
Klassenpflegschaft Teil eines (nicht gewählten) Gremiums war?

Du entkräftest damit doch nicht, dass sich aus §64 (2) nur der ersten Satz auf den/die
Vorsitzende beziehen kann.

(Gedankenexperiment:

Nach der "letzten" (z.B. zehnten) Klasse wird für die Klasse keine
Klassenpflegschaftsversammlung mehr einberufen. Der/die letzte
Klassenpflegschaftsvorsitzende bleibt also auf Ewig im Amt? Das ist nicht gewollt. Dies könnte
ein Grund für die Formulierung mit "gewählten" Gremium in Satz 2 sein.

Andere Gedankenexperiment: Klassen müssen zum Schuljahreswechsel zusammengelegt
werden. Aus 9abcd werden 10abc. Sollen nun vier Klassenpflegschaftsvorsitzende für drei
Klassen existieren?)
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